
Information für Elektro-Installationsunternehmen: 
Neuregelung §14a EnWG

Der Anschluss von Verbrauchern im Dauerbetrieb, wie z.B. Ladesäulen oder Wärmepumpen, verzeichnen 
ein starkes Wachstum. Dadurch steigt die Auslastung von Netzbereichen im Niederspannungsnetz und 
es droht eine Überlastung des Stromnetzes.

Die Bundesnetzagentur sieht vor, diese sog. „steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (SteuVE)“ bei kriti-
schen Netzsituationen in ihrer Leistung zu reduzieren („dimmen“), um allen Letztverbrauchern ein stabiles 
Netz zu gewähren.

Grundlegende Definition (SteuVE):

–   Ladepunkte für Elektromobile, die keine öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Sinne des §2 Nr. 5 La-
desäulenverordnung (LSV) sind

–   Wärmepumpenheizungen inkl. der Zusatz- und Heizvorrichtungen (z.B. Heizstäbe) mit einem maxima-
len Leistungsbezug größer 4,2 kW und einem Anschluss in NSP

–   Anlagen zur Raumkühlung

–   Stromspeicher mit Netzbezug

–   SteuVE sind grundsätzlich fest angeschlossen.

Installation der Kundenanlage:

Da die NEW Netz die Leistung derzeit nicht „dimmen“ kann“, sind folgende Informationen zur Planung der 
Kundenanlage und zur Kommunikation mit dem Kunden wichtig:

–   Seitens der NEW Netz wird aktuell noch keine Steuerbox und kein Intelligentes Messsystem (IMS) bei 
SteuVE verbaut.

–   Es wird auch kein Funkrundsteuerempfänger (FRE) verbaut. Somit bekommt der Kunde auch ohne FRE 
seine Netzentgeltvergünstigung.

–   Die Zuordnung der Zähler zu den SteuVE muss beachtet werden.

Grundsätzlich gilt weiterhin die VDE-Anwendungsregel 4100 (VDE-AR-N 4100). Somit sind Zähleranla-
gen auch zukünftig auf der Grundlage dieser Anwendungsregel zu installieren.

Der „normale Haushaltsverbrauch“ ist nicht betroffen, sondern lediglich Verbraucher im Dauerbetrieb.


